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Das Gesetz

� Beschluss im Nationalrat 18.11.2009

� Bundesrat 23.11.2009

� In Kraft Treten: 
– Mit Kundmachung: Post Geschäftsstellen (§ 7), Beirat 

(§ 43), flankierende Bestimmungen

– Rest am 1.1.2011



Highlights

� Bedingungen für Konzessionen

� Zeitungszustellung

� Postgeschäftsstellen

� Hausbrieffachanlagen 



Die Liberalisierung

� Konzessionspflicht bis 50 Gramm

� Ansonsten Anzeigepflicht

� Keine Konzession:
– Grenzüberschreitende Sendungen

– Kurierdienste

– Direktwerbung



Universaldienst

� Erbringung eines Mindestangebots 
– Briefe bis 2 Kg

– Pakete bis 10 Kg

� Ex lege Post AG

� Nach fünf Jahren Evaluierung
– Bundesweit ein Betreiber, es sei denn regional 

kostengünstiger



Finanzierung Universaldienst

� 3 Bedingungen
– Nachweisliche Nettokosten, 

– trotz wirtschaftliche Betriebsführung, 

– unverhältnismäßige Belastung

� Universaldienstfonds

� Konzessionsinhaber (auch Post AG)    
>1 Mio Jahresumsatz



Konzessionen

� Notwendig für Dienste bis 50 Gramm

� Voraussetzung

– Angemessene Arbeitsbedingungen 
einschließlich Entlohnung

– Im jeweiligen Kollektivvertrag festgelegt



Zeitungszustellung

� § 2: PMG gilt nicht für Zustellung von 
Zeitungen 
– durch Medieninhaber

– durch Unternehmen im Eigentum von 
Medieninhabern

– Beteiligungsklausel verfassungsrechtlich umstritten



Postgeschäftsstellen

� 1650 Postgeschäftsstellen garantiert
– 150 mehr als bisher

– Genauer Verteilungsschlüssel

� Kein Schließen ohne Ersatz

– Strenger Schließungsmechanismus

� Kontrolle durch Regulierungsbehörde 



Hausbrieffachanlagen 

� Zugang Element für Wettbewerb

� Alternativlösungen gescheitert

� Austausch durch Universaldienstbetreiber
– Frist 31.12.2012

– Kostenersatz für 5 Jahre

� Gilt auch für Landabgabekästen



Zugang zu sonstigen Leistungen

� Notwendig für Wettbewerb

� Adressdaten

– für Nachsendung und Rücksendung

� Postleitzahlen

– vom Universaldienstbetreiber erstellt

– für alle Betreiber offen
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